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Energieeffizienzrichtlinie Nummer 3 tritt in Kraft 
 
Beim Grünen Deal geht es jetzt Schlag auf Schlag. Viele Richtlinien und Verordnungen sind fast 
ausverhandelt, mit der Energieeffizienzrichtlinie Nr. 3 ist die erste Richtlinie, die massive Auswirkungen 
auf die Gemeinden hat, schon in Kraft getreten. 
 
Nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt Ende September trat am 10. Oktober die dritte Fassung 
der EU-Energieeffizienzrichtlinie in Kraft. Für viele Bestimmungen gibt es eine zweijährige 
Umsetzungsfrist, diese ist allerdings intensiv zu nutzen, da auch in Österreich bestimmte 
Voraussetzungen für eine praktikable Umsetzung fehlen.  

Die Richtlinie enthält u.a. ein Energieeinsparziel von 11,7% bis 2030, die öffentliche Hand muss mit 
Vorbildwirkung vorangehen und jährlich 1,9% (im Vergleich zu 2021) einsparen.  

Gemeinden bis 5.000 Einwohner sind zwar bis 2029 und Gemeinden bis 50.000 Einwohner bis 2027 
davon ausgenommen, dennoch müssen sie ab dann – ausgehend von Energieverbrauchsdaten aus 
dem Jahr 2021 – zum Ziel beitragen. D.h. um eine Berechnung der Ausgangslage werden auch kleinere 
Gemeinden nicht herumkommen, auch wenn die Umsetzung erst relativ spät erfolgen muss. Jedoch 
gilt diese Ausnahme nicht für den Gebäudebereich, der wohl der größte Energiefresser ist.  

Hier müssen bis auf wenige Ausnahmen alle konditionierten Gebäude ab 250 m² Nutzfläche zum 
jährlichen Sanierungsziel von 3% beitragen. Ziel der Sanierungsanstrengungen ist ein 
energieeffizienter öffentlicher Gebäudebestand, basierend auf Niedrigenergiestandard, bis 2040. 
Statt einer strikten Renovierungsrate von jährlich 3% kann man die Umsetzung des 2040-Ziels mithilfe 
anderer Effizienzmaßnahmen etwas hinauszögern. D.h. in den ersten fünf Jahren können alternative 
Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und angerechnet werden. Dies entbindet die Eigentümer 
öffentlicher Gebäude aber nicht von der Verpflichtung, bis 2040 45% der nationalen 
Gesamtgebäudefläche auf Niedrigenergiestandard zu drücken.  

Hier zeigt sich – wie sicher noch bei vielen anderen Green Deal-Dossiers – dass die Schwierigkeiten 
strikter Zielvorgaben erst in der Umsetzung zutage treten. De facto wird es den Mitgliedstaaten 
überlassen, Lösungen zu finden. Das ist im Sinne des Subsidiaritätsprinzips.  

Wenn aber die zentrale Ebene nur an die eigenen Ziele denkt, wird dies zu Frust, Ablehnung und 
mangelhafter Umsetzung bei Ländern und Gemeinden führen. Wo es keinen Überblick über den 
kommunalen Gebäudebestand und eine Datenbank öffentlicher Gebäude gibt, stoßen sowohl 
Energieeffizienzrichtlinie als auch die noch nicht ausverhandelte Gebäuderichtlinie an ihre Grenzen.   
So wie in Österreich, fehlen etwa auch in den Niederlanden valide Daten über den 
Gesamtgebäudebestand der öffentlichen Hand.  
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Dort hat man sich daher für das 3%-Sanierungsziel entschieden, da der alternative Ansatz als noch 
schwieriger in der Umsetzung gesehen wird. Immerhin müssen dafür Schätzungen des alternativen 
Einsparpotenzials erfolgen, was ohne Überblick über den Gebäudebestand schwierig bis unmöglich 
ist.  

In Österreich wiederum will der Bund für den alternativen Ansatz optieren, stellt es den übrigen 
Gebietskörperschaften aber frei, sich anders zu entscheiden. Das ist nicht nur unpraktikabel, sondern 
auch so nicht vorgesehen. Laut EU-Kommission trifft der Mitgliedstaat eine gesamtstaatliche 
Entscheidung und ist für die daraus resultierende Umsetzung verantwortlich. Möglich ist aber, dass 
sich Gemeinden innerstaatlich gegen den alternativen Ansatz und die damit verbundene Schätzung 
ihres kommunalen Einsparpotenzials aussprechen. Dann gilt – siehe oben – das 3%-Ziel.   

Neben der Frage, wie Renovierungsquoten von Gemeinden also überhaupt erfasst werden und 
welche Vorteile der alternative Ansatz bringt, wenn es sich auch hier um Energieeffizienzmaßnahmen 
im Gebäudesektor handelt, gibt es noch zahlreiche weitere. Und die Einsicht, dass auch das 
Subsidiaritätsprinzip nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist.  
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023L1791&qid=1697014509616 
 
 
Mikroplastikverbot: Gute Nachricht fürs Trinkwasser 
 
Gemeinden kommt das Thema Mikroplastik bei Trinkwasserversorgung, Abwasserreinigung oder auf 
Sportplätzen immer wieder unter, die europäische Dimension ist dabei nicht zu vernachlässigen. Die 
EU-Kommission verordnet jetzt ein Verbot der gezielten Beigabe von Mikroplastik. 
 
Mikroplastik findet sich u.a. in Kosmetika, Waschmitteln und als Füllmaterial für Kunstrasen. Die 
Wasserversorger wurden schon bei der Revision der Trinkwasserrichtlinie damit konfrontiert, aktuell 
befasst sich die Wasserwirtschaft mit einer vierten Klärstufe in der Abwasserbehandlung. Auch 
Kunststoffbeläge auf Sportplätzen enthalten Mikroplastik als Füllstoff, davon enden viele Tonnen in 
der Straßenreinigung oder im Winterdienst.  

Um diese Art der Umweltverschmutzung zumindest zu reduzieren, verbietet die Kommission den 
Einsatz von bestimmten, bewusst zugefügten synthetischen Polymeren unter 5mm. Unmittelbar trifft 
das Verbot kosmetische Peelings und Glitzer, mit Übergangsfristen zwischen 4 und 12 Jahren auch 
andere Kosmetika, Waschmittel und Füllgranulat für Kunstrasenplätze. Kunststoffplätze haben 
maximal 8 Jahre Zeit zur Umstellung, was laut Kommission der durchschnittlichen Lebensdauer eines 
derartigen Sportplatzes entspricht.    

Für die kommunale Wasserwirtschaft sicher eine gute Nachricht, Sportvereine werden sich aber nach 
neuen Lösungen umsehen müssen.  
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_4581 
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